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Erläuterungen zur Finanzplanung 2021 – 2024

1. Ausgangslage

Die Rechnung 2019 schloss rund CHF 683’000 besser ab als erwartet. Die wesentlichen Gründe dieser 
Abweichung waren die Mehrerträge bei den Grundstückgewinnsteuern sowie bei den aktiven 
Steuerausscheidungen. Zudem ist die budgetierte Kostenzunahme im Bereich Ergänzungsleistungen 
nicht eingetreten und im Bereich wirtschaftliche Hilfe konnten ausserordentliche Rückerstattungen 
vereinnahmt werden. 

Der Selbstfinanzierungsgrad somit lag bei guten 107%, bei einem Investitionsanteil von 13%.

2. Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan zeigen wir auf, wie wir die gestreckten strategischen 
Ziele erreichen wollen:

1. Mittelfristige Beibehaltung des tiefen Steuerfusses von 41%
2. Nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur
3. Einhalten der gesetzlichen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht

Das bisherige Ziel, keine Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, kann weiterhin nicht angestrebt werden. 
Der Gemeinderat beantragte den Stimmberechtigten mit dem Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung. 
Diese wurde jedoch nicht genehmigt. Aus diesem Grund mussten bereits im Rechnungsjahr 2018 leider 
wieder Darlehen aufgenommen werden. 

3. Massnahmen

Zur Erreichung der Zielsetzung sind die folgenden Massnahmen vorgesehen:

3.1 Kosten
Die für das Jahr 2021 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung wurden in der Regel mit 
angenommenen Teuerungsfaktoren hochgerechnet unter Berücksichtigung der nachstehenden 
Überlegungen:

a) Vorgegebene Abschreibungen aufgrund der Anlagebuchhaltung;
b) Passivzinsen nach Massgabe der Fremdverzinsung;
c) Die Kosten für Gesundheit wurden wiederum – mangels anderer Erkenntnisse – ebenfalls mit

dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann.
d) Bei den Kosten für Soziales haben wir bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe einen Anstieg

der Aufwendungen berücksichtigt aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus. Wir rechnen mit
einer Zunahme bei den Sozialhilfefällen.

Für anfallende Unterhaltskosten sind zudem im Finanz- und Aufgabenplan Beträge berücksichtigt, um 
die Substanzerhaltung nicht zu gefährden.
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3.2 Ertrag
Bei den ordentlichen Steuererträgen des Rechnungsjahres wurde im Budget 2021 eine Einbusse von 
4% geschätzt aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus. Für die Planjahre 2022-2024 gehen wir von 
weiteren Einbussen im Umfang von 0.5% aus. 
Bei den Grundstückgewinnen gehen wir, aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Handänderungen, 
fürs 2021 von einem einmaligen steigenden Wert aus und für die Planjahre 2022-2024 wieder mit dem 
Budgetwert 2020.
Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen der sich in 
Revision befindenden neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplan-
Periode bemerkbar machen.

3.3 Investitionen
Der aufgrund der abgelehnten Steuerfusserhöhung resp. fehlenden Renditeobjekte zu geringe Cashflow 
(Geldfluss) erlaubt es uns leider nicht, die notwendigen Investitionen ohne Neuverschuldung zu tätigen.
3.3.1 Verwaltungsvermögen
Für die jährlich anfallenden Infrastrukturaufgaben sind nur die zwingend nötigen Mittel eingesetzt. 
Zusätzlich werden einzelne Strassenzüge saniert, sowie die Wasserleitungen ersetzt. Weiterhin prägen 
uns die vorgegebenen Investitionsbeiträge an die verschiedenen Zweckverbände.
3.3.2 Finanzvermögen
Für die Überbauung im Oberdorf als Rendite-Objekt sind für das Jahr 2021/2022 (Projektierung) und 
2022-2024 (Neubau) Geldmittel vorgesehen. Die in diesem Zusammenhang vereinnahmten Mieten 
haben wir für die Planperiode 2024 berücksichtigt.  

4. Steuerfussentwicklung

Der Finanzplan zeigt klar, dass die durch Steuern zu finanzierenden Investitionen in den Jahren 2021 
bis 2024 nicht aus Eigenmitteln abgedeckt werden können. Die jährlich auflaufenden 
Finanzierungslücken mit Krediten zu finanzieren ist nicht nachhaltig. Die Gemeinde ist mittelfristig auf 
gute Renditeobjekte angewiesen und auf eine bessere Durchmischung in der Altersstruktur, resp. eine 
höhere durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner.
Dennoch plant der Gemeinderat im vorliegenden Finanzplan vorerst keine Steuerfusserhöhung.

4.1 Finanzausgleich
Gemäss Berechnungen des Kantons fallen für die Gemeinde Oetwil an der Limmat für die 
Finanzplanperiode keine Finanzausgleichsbeiträge an.

5. Eigenwirtschaftsbetriebe

5.1 Antennenanlage
Aufgrund der geplanten Modernisierung (Glasfaserausbau) der Kommunikationsnetzanlage ist ab dem 
Planjahr 2022 eine temporäre Erhöhung der Abonnementsgebühren pro Wohneinheit auf CHF 200 p.a. 
(bisher CHF 180) vorgesehen.

5.2 Wasserversorgung
Für die Wasserversorgung rechnen wir in den nächsten Jahren mit hohen Investitionen. Der Finanzplan 
zeigt, dass dank dem gut dotierten Eigenkapital die Wasserzinsen auf CHF 2.00 pro m3 beibehalten 
werden können.
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5.3 Abfallwirtschaft
Die Betriebsrechnung zeigt ein jährliches Defizit. Aufgrund der Höhe des Eigenkapitals wird ab dem
Jahr 2021 eine Gebührenerhöhung auf CHF 150 p.a. (bisher CHF 120) pro Haushalt und Gewerbe 
nötig.

5.4 Abwasserbeseitigung
Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2020 von  auf neu CH 2.00 pro m3 erhöht. Dennoch
resultiert ein jährliches Defizit von rund CHF 50'000. Sollten sich die Aufwendungen (inkl. Beitrag an 
die Limeco) auf diesem Niveau einpendeln, ist eine spätere nochmalige Gebührenerhöhung 
unumgänglich.
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Umlaufvermögen 4'669'985.68 2'657'786 2'172'886 2'169'837 2'155'725 2'090'473

Anlagevermögen FV* 9'655'061.00 9'715'061 9'865'061 12'115'061 15'115'061 16'115'061

Anlagevermögen VV* 8'853'482.06 9'203'168 9'615'768 10'352'935 11'490'602 12'720'536

*Total Anlagevermögen FV und VV 18'508'543.06 18'918'229 19'480'829 22'467'996 26'605'663 28'835'597
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= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -756'500 -798'800 -1'190'000 -1'625'000 -1'810'000
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Finanzkennzahlen Richtwerte

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

< 100 % gut
100 - 150 % genügend

> 150 % schlecht

0 - 4 % gut
4 - 9 % genügend

> 9 % schlecht

< 50 % sehr gut
50 - 100 % gut

100 - 150 % mittel
150 - 200 % schlecht

> 200 % kritisch

Investitionstätigkeit:
< 10 % schwache

10 - 20 % mittlere
20 - 30 % starke

> 30 % sehr starke

< 5 % geringe Belastung
5 - 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

< 0 CHF Nettovermögen

1 - 1000 CHF geringe Verschuldung

1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung

2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung

> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

> 20 % gut

10 - 20 % mittel

< 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet 
werden kann.

Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.

Selbstfinanzierungsanteil

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der 
Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= 
Kapitaldienst) belastet ist. 

Nettoschuld pro Einwohner

Kapitaldienstanteil

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden 
können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 
100 % sein.

Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen 
(Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden 
abzutragen.

Bruttoverschuldungsanteil

Aktivität im Bereich der Investitionen

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die 
Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten 
Erträgen steht.

Investitionanteil

Zinsbelastungsanteil

Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand 
gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. 

Nettoverschuldungsquotient
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